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512 Sinti, f(tütet). 9nn»üt.'|$etM88 („Stetpeeöiou" Jit. it
Rotten bleibt, foroic bei Slufßebung beS für bie Qmpräg»
nierung beftimmten SrucfeS bie Öffnungen fieß fcßließen.

(„©ßem.»3tg." 39, Bep. 206).

gut #ol)fonferoierung mit gltioriöen. Robert
Borooint), SBien, hat mit bem oom f. {. Hauptmann
Malentooic angegebenen ffluorpräparat „BeEit" eine

Beiße oon QmptägnierungSoetfucßen bei bet öfterreicßi»
fcßen StaatStelegraphenoerroaltung mit Zugrunbelegung
oerfcßiebener Metßoben oorgenommen. 3um Seil mürben
bie ^oljfäulen mit Beflit burcßtränft, roeiterS mürben
3mprägnie«ungSoetfucße nacß Bonberie angefteEt, bei
melden bie ZmprägnierungSflüfftgteit q^i Stammenbe
beS nocß faftfrifcßen |>ol)eS burd) ßpbroftatifcben Sruct
eingepreßt roirb unb fcßließließ mürbe bie Keffelimpräg»
nierung nacß bem pneumaiifcßen Berfaßren angeroenbet.
®ie mehrjährige Beobachtung ber nach ben oerfcßiebenen
Metßoben beßanbelten ^oljfäulen mirb Sluffcßluß über
ihr Verhalten nach bem ©inbau in ben ©rbboben geben.
Slnfcßließenb baran berichtet Berfaffer über baS Berßalten
ber mifcffluoriben getränften ^pljfäulen, bie cor mehreren
Stohren in öfterreteßifeßen Selegrapßenftrecfen eingebaut
mürben^ @S hot f"tcß gezeigt, baß im aBgemeinen bie
mit Qintßuorib behanbetten jpöljer ftch oiet beffer er»

hielten, als bie mit Kupferoitriol imprägnierten. Sie
letzteren hielten ben Angriffen ber haljjerftörenben ^Silge

fo menig ftanb, baß nach fahren bereits 60 %
roegen gänjlicßer ffäulniS bureß neue erfeßt merben mußten.

Bocß beffete Befültate merben aEerbingS mit ber
Seerölimprägnierung erreicht, bie fidh aueß hier mieber
am beften bemährt ; freilich barf hierbei nicht außer Slcßt

gelaffen merben, baß bie freofotterte Säüle oergleich§=
roeife roefenllicß teurer ju fteßen fommß als etroa bie

mit äinfßuorib getränfie. („öfierreieß. ©heut, ßtg.")

©ine nene Bauart für <fabri!fcßomfteine. @S ift
befannt, baß in ^nbuftriegebieten bie Begetation burch
bie Slbgafe ber ffabrifen fehr feßroere Scßäbigungen er»

fährt, namentlich ftnb eS ber in bem Bauch enthaltene
Büß unb bie in ben Slbgafen enthaltenen fauren Be=

fianbteile, bie biefe Schöben herbeiführen, unter benen
bie Sanb» unb fforfiroirtfdßaft feßroer ju leiben haben.
BefonberS empfinbltcß gegen bie SBirfung beS BaucßeS
ftnb bie Koniferen, bei benen fieß als „eßronifeße Schöben"
licßte Benabelung, SBipfelbürre, rote Spißen unb fflecten
ber Babeln, forote «nbere charafteriftifche Merîmale jeigen.
3to Saeßfe», mo bie Baudßfeßäben befonberS groß finb,
hat man ßoße StaatSpceife für bie Sluffinbung oon
Mitteln )u ihrer Berhütung auSgefeßt, ohne baß eS aber
bi&her gelungen ift, biefe ffrage in befriebigenber Söeife

ju löfen. Man hat geglaubt, bureß bie ©rrichtung hoher
Sdhornftetne bie fcßäbigenben ©irfungen beS BaucßeS
auSjufcßalten. So mürbe bei ffreiberg in Sacßfen bie

belannte $alsbiücfer ©ffe, ein Scßornftein oon 140 m
£>öße, errießtet, beffen Baufoften etnfcßliefjlicß ber fflug»
ftaubîanâle fid) auf über 300,000 Ml. betiefen. ®tefe
toftfpielige Slnlage erfüflt it>re Slufgabe aber )um ïei(,
roie man gelegentlidh ber oorjährigen ^>pgiene=9lu§fteüung
in S)reSben an ben bort oorgefüßrten Zeichnungen roaßr»
neßmen lonnte, bie ben SöitfungSbereicß ber ffreiberger
^üttenmerle im 2ßaranbter Malbe oor unb nach ber
©rbauung ber „großen ©ffe" barfteEten. ®ie Slnnaßme,
baß in ben höheren Suftfcßicßten ber Baud) feßnefler
oerroirbelt unb aufgetöfi roerbe, hat fid) als falfcß er»

roiefen. ®ie ju löfenbe Aufgabe befteßt oielmeßr barin,
bie Baucßgafe unb ben Büß unmittelbar bei ber Baucß»
queüe ober gar fdßon innerhalb betfelben mit Suft ju
oerroirbeln unb fo ißre Sdhäblicßtett herabjuminbern.
®iefe Aufgabe ift um fo mießtiger, als audß bie Slbgafe
einer gemößnlicßen Steinfoßlenfeuerung feßon eine ber
Begetation fcßäblicße Menge fdßmefliger Säure enthalten,

bie auS bem Scßmefet ber Steintoßten ßerrüßrt. 3lucß
DaS SBnfcßen ber @afe in fogenannten ©ntfäuerungSan»
lagen beroirlt nur eine fterabmtnberung, nid)t aber eine

oöEtge ©ntfernung ber fauren Beftanbteile. Man muß
baßer bie Slbgafe mit großen Mengen Suft rafcß unb
ooflftänbig oermifdßen unb jroar auS roirtfcßaftlicßett
©rünben oßne Slnroenbung oon ©ebläfen ober anbeien:

Saugoorricßtungen. fjn reeßt einfacher unb ooEfornmen«
SCßeife mirb biefe Slufgabe oßne afle BetriebSloften ge&f
bureß eine neue, oon ?ßrof. SBiSlicenuS etfunbene Bauart
für gabriifcßornfteine. ®anacß mirb ber obere Seil ber
Scßornftetne nießt roie biSßer auS maffioen Steine«;,
fonbern aus bur^broeßenen, mit tridßter» ober f^liß»
förmigen Kanälen oerfeßenen Steinen gebaut. 5)er SBinb
fann nun bureß biefe Öffnungen in baS innere bei
SdjornfteinS eintreten, er oermifeßt fidß mit ben auf»

fieigenben Baucßgafen unter ftarter SBirbelbilbung unb
oerbünnt fte meßr unb meßr. ©in Seil beS BaußeS
tritt feßon auf ber ber SBinbricßtung entgegengefeßten
Seite bureß bie Kanäle auS, ber Beft fteigt mit ber Suft
jufammen in bem ©cßornfiein meiter in bie fpöße unb

jießt oben ab. SBenn man bie Kanäle in ben Steinen
tangential anorbnet, mirb bie SBtrbelbilbung noeß er»

ßeblicß oerftärtt. Sie Zugleiftung beS KaminS mirb
burdß biefe oeränberte Bauart in teiner SBeife beein*

trädjtigt unb bie biSßer ausgeführten Einlagen entfpreeßen
burcßauS ben gehegten ©rroartungen. Sie Slbgafe »er«

laffen ben Scßornftetn auS ben jaßlreicßen SBinblanälen
unb merben bereits in näcßfier Bäße beS ScßornfteinS
bureß bie Slußenluft fo oerbünnt, baß bie Baucßrooße
fdßnefl ganj aufgelöft ift. Sie äußere SBirtung hief«,
@itterfd)ornfteine unb ißre Stabilität ßat fteß ebenfalls
als reißt gut erroiefen.

ßtteratur*
®er Sicnftoertrag itadß Sdjmeijcr Beißt. SarfMung

in fragen unb Slntroorten oon Dr. jur. OSlatt
Seimgruber in ffreiburg (Sdßmeij). Drett§üßÜS
praftifeße BedßtStunbe, 2. Banb. 96 Seiten. 8". Zürich
1912. Berlag : DreE ffüßli. ©ebunben in Seinroanb.

fßreiS ffr. 1 50.

Seit 1. fjanuar 1912 befteßen über ben Stenfioertraf
mefentlicß oeränberte Beftimmungen, jubem ift biefe*

BecßtsoerßältniS heute bureß 44 Sirtitel beS Obligationen»
rechtes geregelt, roäßrenb biSßer nur 12 Sirtitel fieß Sa*

mit befaßten. Bon ben Befiimmungen über ben Sienft«

oertrag mirb auf ber einen Seite jeber bt

^anbel, Znbuftrie unb ©eroerbe, jeber Sanbroirt unb

jebe fpauSfrau, unb auf ber anbern Seite jeber tauf»

männifeße unb geroerblicße SlngefteEte, foroie jebe »
einem lanbroirifcßaftlicßen ober ßäuslidßen Stenfioerhält»
nis fießenbe B^fon betroffen, ffn ber für ben Soie#

am leießteften faßbaren SarfteEung oon ffragen unb

Slntroorten orienttert ber Berfaffer über biefeS ßößf»

praftifeße BecßtSgebiet. @r läßt eS aber bei ben

ftimmungen über ben Sienftoertrag nießt beroenben, fon»

bem )ießt oueß baS eibgen. ffabrifgefeß unb bie fattto-

nalen SeßrlingSgefeße in ben KreiS feiner Slrbeit. $ej
jeber Slntmort ift auf ben in Betracßt fommenben Slrtitd
beS ObligationenrecßtS oerroiefen, ünb in einem Slnßang

finb aEe Beftimmungen beS ObligationenrecßtS über bett

Sienftoertrag ro ort ließ abgebrurft. ©nblidß ift ber Slrbeit

ein genaues Sacßregifter beigegeben. So bürfte ben«

ein Budß gefcßäffen fein, baS fieß für ben Bmfti^
feßr roertoofl erroeift.

sis MUM«. sWweiz. SW »»

halten bleibt, sowie bei Aufhebung des für die Jmpräg-
nierung bestimmten Druckes die Offnungen sich schließen.

(„Chem.-Ztg." 39, Rep, 206).

Zur Holzkonseroierung mit Fluoriden. Robert
Nowotny, Wien, hat mit dem vom k. k. Hauptmann
Malenkovic angegebenen Fluorpräparat „Bellit" eine

Reihe von Jmprägnierungsoersuchen bei der österreichi-
scheu Staatstelegraphenverwaltung mit Zugrundelegung
verschiedener Methoden vorgenommen. Zum Teil wurden
die Holzsäulen mit Bellit durchtränkt, weiters wurden
Jmprägnterungsversuche nach Bonderie angestellt, bei

welchen die Jmprägnierungsflüssigkeit am Stammende
des noch sastsrischen Holzes durch hydrostatischen Druck
eingepreßt wird und schließlich wurde die Kesselimpräg-
nierung nach dem pneumatischen Verfahren angewendet.
Die mehrjährige Beobachtung der nach den verschiedenen
Methoden behandelten Holzsäulen wird Aufschluß über
ihr Verhalten nach dem Einbau in den Erdboden geben.
Anschließend daran berichtet Verfasser über das Verhalten
der mit Fluoriden getränkten Holzfäulen, die vor mehreren
Jahren in österreichischen Telegraphenstrecken eingebaut
wurden. Es hat sich gezeigt, daß im allgemeinen die
mit Zinkfluorid behandelten Hölzer sich viel besser er-
hielten, als die mit Kupfervitriol imprägnierten. Die
letzteren hielten den Angriffen der holzzerstörenden Pilze
so wenig stand, daß nach sechs Jahren bereits 60°/o
wegen gänzlicher Fäulnis durch neue ersetzt werden mußten.

Noch bessere Resultate werden allerdings mit der
Teerölimprägnierung erreicht, die sich auch hier wieder
am besten bewährt; freilich darf hierbei nicht außer Acht
gelassen werden, daß die kreofotierte Säule Vergleichs-
weise wesentlich teurer zu stehen kommt, als etwa die

mit Zinkfluorid getränkte. („Osterreich. Ehem. Ztg.")

Eine neue Banart für Fabrilschornsteine. Es ist
bekannt, daß in Industriegebieten die Vegetation durch
die Abgase der Fabriken sehr schwere Schädigungen er-
fährt, namentlich sind es der in dem Rauch enthaltene
Ruß und die in den Abgasen enthaltenen sauren Be-
standteile, die diese Schäden herbeiführen, unter denen
die Land- und Forstwirtschaft schwer zu leiden haben.
Besonders empfindlich gegen die Wirkung des Rauches
sind die Koniferen, bei denen sich als „chronische Schäden"
lichte Benadelung, Wipfeldürre, rote Spitzen und Flecken
der Nadeln, sowie andere charakteristische Merkmale zeigen.

In Sachse«, wo die Rauchschäden besonders groß sind,

hat man hohe Staatspreise für die Auffindung von
Mitteln zu ihrer Verhütung ausgesetzt, ohne daß es aber

bisher gelungen ist, diese Frage in befriedigender Weise
zu lösen. Man hat geglaubt, durch die Errichtung hoher
Schornsteine die schädigenden Wirkungen des Rauches
auszuschalten. So wurde bei Freiberg in Sachsen die

bekannte Halsbeücker Esse, ein Schornstein von 140 m
Höhe, errichtet, desstn Baukosten einschließlich der Flug-
staabkanäle sich auf über 300,000 Mk. beliefen. Diese
kostspielig Anlage erfüllt ihre Ausgabe aber zum Teil,
wie man gelegentlich der vorjährigen Hygiene-Ausstellung
in Dresden an den dort vorgeführten Zeichnungen wahr-
nehmen konnte, die den Wirkungsbereich der Freiberger
Hüttenwerke im Tharandter Walde vor und nach der
Erbauung der „Hohen Esse" darstellten. Die Annahme,
daß in den höheren Luftschichten der Rauch schneller
verwirbelt und aufgelöst werde, hat sich als falsch er-
wiesen. Die zu lösende Aufgabe besteht vielmehr darin,
die Rauchgase und den Ruß unmittelbar bei der Rauch-
quelle oder gar schon innerhalb derselben mit Luft zu
verwirbeln und so ihre Schädlichkett herabzumindern.
Diese Aufgabe ist um so wichtiger, als auch die Abgase
einer gewöhnlichen Steinkohlenfeuerung schon eine der
Vegetation schädliche Menge schwefliger Säure enthalten.

die aus dem Schwefel der Steinkohlen herrührt. Auch
das Waschen der Gase in sogenannten Entsäuerungsan-
lagen bewirkt nur eine Herabminderung, nicht aber eine

völlige Entfernung der sauren Bestandteile. Man muß
daher die Abgase mit großen Mengen Luft rasch und
vollständig vermischen und zwar aus wirtschaftlichen
Gründen ohne Anwendung von Gebläsen oder anderen
Saugvorrichtungen. In recht einfacher und vollkommener
Weise wird diese Aufgabe ohne alle Betriebskosten gelöst
durch eine neue, von Prof. Wislicenus erfundene Bauart
für Fabrilschornsteine. Danach wird der obere Teil der
Schornsteine nicht wie bisher aus massiven Steinen»
sondern aus durchbrochenen, mit trichter- oder schütz»

förmigen Kanälen versehenen Steinen gebaut. Der Wind
kann nun durch diese Öffnungen in das Innere k>Ä

Schornsteins eintreten, er vermischt sich mit den auf-
steigenden Rauchgasen unter starker Wirbelbildung und
verdünnt sie mehr und mehr. Ein Teil des Rauches
tritt schon auf der der Windrichtung entgegengesetzten
Seite durch die Kanäle aus, der Rest steigt mit der Lust
zusammen in dem Schornstein weiter in die Höhe und
zieht oben ab. Wenn man die Kanäle in den Steinen
tangential anordnet, wird die Wirbelbildung noch er-
heblich verstärkt. Die Zugleistung des Kamins umd
durch diese veränderte Bauart in keiner Weise beetn-

trächtigt und die bisher ausgeführten Anlagen entsprechen

durchaus den gehegten Erwartungen. Die Abgase ver-
lassen den Schornstein aus den zahlreichen Windkanälen
und werden bereits in nächster Nähe des Schornsteins
durch die Außenlust so verdünnt, daß die Rauchwolke
schnell ganz aufgelöst ist. Die äußere Wirkung dies«
Gitterschornsteine und ihre Stabilität hat sich ebenfalls
als recht gut erwiesen.

Literatur.
Der Dienstvertrag nach Schweizer Recht. Darstellung

in Fragen und Antworten von Dr. j»r. Oskar
Leimgruber in Fr ei bur g (Schweiz). OrellFüW
praktische Rechtskunde, 2. Band. 96 Seiten. 8°. ZMch
1912. Verlag: Orell Füßli. Gebunden in Leinwand.

Preis Fr. 1 50.

Seit 1. Januar 1912 bestehen über den Dienstvertwß
wesentlich veränderte Bestimmungen, zudem ist diestS

Rechtverhältnis heute durch 44 Artikel des Obligationen-
rechtes geregelt, während bisher nur 12 Artikel sich dw-

mit befaßten. Von den Bestimmungen über den Dknfl-
vertrag wird auf der einen Seite jeder Prinzipal à
Handel, Industrie und Gewerbe, jeder Landwirt und

jede Hausfrau, und auf der andern Seite jeder kauf-

männische und gewerbliche Angestellte, sowie jede «
einem landwirtschaftlichen oder häuslichen Dienstoerhält-
nis stehende Person betroffen. In der für den Laie»

am leichtesten faßbaren Darstellung von Fragen und

Antworten orientiert der Verfasser über dieses höchst

praktische Rechtsgebiet. Er läßt es aber bei den Be>

stimmungen über den Dienstvertrag nicht bewenden, son-

dern zieht auch das eidgen. Fabrikgesetz und die kimto-

nalen Lehrlingsgesetze in den Kreis seiner Arbeit. M
jeder Antwort ist auf den in Betracht kommenden Artikel

des Obligationenrechts verwiesen, und in einem Anhang

sind alle Bestimmungen des Obligationenrechts über den

Dienstvertrag wörtlich abgedruckt. Endlich ist der Arben

ein genaues Sachregister beigegeben. So dürste denn

ein Buch geschaffen sein, das sich für den Praktiker als

sehr wertvoll erweist.
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